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Aufstockung der Mittel für die Herrichtungsrichtlinie um acht Millionen Euro aus 
Ukraine-Notkreditmitteln

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

ich bitte um Zustimmung für eine bedarfsangemessene Aufstockung der Mittel des 
Programmes „Herrichtung von Wohnraum und Unterkünften für Geflüchtete“ um acht 
Millionen Euro aus dem Ukraine-Notkredit.

Für das Förderprogramm „Herrichtung von Wohnraum und Unterkünften für Geflüchtete“ 
wurden gern. Landtagsbeschluss vom 16.12.2022 bisher insgesamt 18 Millionen Euro 
bereitgestellt (Drs.20/310). Aktuell liegen Anträge von rund 115 Kommunen mit einem
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Zuschussvolumen von 17,8 Mio. Euro vor, von denen bereits circa 13 Millionen Euro 
bewilligt wurden. Im Rahmen der Umsetzung dieser Anträge werden landesweit rund 
3.550 Plätze für geflüchtete Personen geschaffen werden.

Der Unterbringungsdruck in den Kommunen ist jedoch unvermindert groß und der 
Mittelbedarf der Kommunen dementsprechend hoch. Aufgrund der Ausschöpfung der 
bisher zur Verfügung gestellten Mittel müsste ohne die erbetenen zusätzlichen Mittel 
zeitnah ein Antragsstopp erklärt werden.

Aufgrund der durchgeführten Beratungsgespräche ist davon auszugehen, dass weitere 
Fördermaßnahmen kurzfristig beantragtwerden. Die Antragsfrist läuft bis Ende Mai 2023. 
Nach derzeitiger Einschätzung zeichnen sich weitere 30 Förderanträge ab, aus denen sich 
ein Mittelmehrbedarf von acht Millionen Euro ergibt, der aus Mitteln des Ukraine-Notkredits 
abgedeckt werden soll.

Mit freundlichen Grüßen

Schlussgezeichnet: Staatssekretär Jörg Sibbel




